
die seit dem 2. August 1914 in Deutschland einge
wandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches ge
zwungen werden.“

In dem Maße,- wie die NSDAP ihren Einfluß im politi
schen Leben vergrößern konnte, steigerte sich die Pro
pagierung des integralen Bestandteiles der faschisti
schen Rassentheorie, des Antisemitismus. Es verblieb 
aber nicht bei antisemitischen Äußerungen in Wort 
und Schrift, sondern zunehmend begannen die juden
feindlichen Kundgebungen sich in tätlichen Ausschrei
tungen gegen jüdische Friedhöfe, Synagogen und auch 
schon gegen jüdische Bürger unmittelbar zu zeigen.

Die jüdischen Vereinigungen wandten sich schutz- 
suchend an die staatlichen Organe, insbesondere an das 
Preußische Innenministerium. So wies der Cenlral- 
Verein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens den 
preußischen Innenminister am 4. Oktober 1928 darauf 
hin, daß seit seiner Eingabe vom 30. Mai 1927, womit 
auf die systematische Heimsuchung jüdischer Fried
höfe aufmerksam gemacht worden war, weitere Schän
dungen an dreizehn jüdischen Friedhöfen und fünf 
Synagogen vorgekommen seien.
Der preußische Innenminister wies zwar die Regie
rungspräsidenten auf die antisemitischen Ausschreitun
gen hin. Als jedoch der preußische Minister für Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung bei ihm anfragte, ob er 
zur Verhütung solcher Vorfälle besondere Weisungen 
für erforderlich halte, wurde ihm mitgeteilt, daß wei
tere Weisungen seitens des Preußischen Innenministe
riums zunächst nicht beabsichtigt seien. In einem wei
teren Schreiben vom 19. November 1928 teilte der preu
ßische Innenminister dem preußischen Minister für Wis
senschaft, Kunst und Volksbildung mit, daß er durch 
polizeiliche Maßnahmen derartige Ausschreitungen nie
mals gänzlich verhindern könne, weshalb er auch dem 
bei ihm vorstellig gewordenen Verein eine Nachprüfung 
anheimgestellt habe, inwieweit die Synagogengemein
den eigene Schutzvorkehrungen durch Bewachung ihrer 
Gebäude und Anlagen treffen könnten.

Eine dem Preußischen Innenministerium gleiche passive 
Haltung gegenüber den von den Faschisten inszenierten 
und stetig zunehmenden antisemitischen Ausschreitun
gen nahmen Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und 
Gerichte ein. Hierfür lag dem Obersten Gericht um
fangreiches Beweismaterial vor.
Zwar wurden bei derartigen Vorfällen strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber meistens wurden 
infolge des offensichtlichen Nichtinteresses der Straf
verfolgungsbehörden die Täter nicht ermittelt. Wurden 
sie bekannt, weil sie im Laufe der Zeit kaum noch 
Wert darauf legten, unerkannt zu bleiben, wurden 
staatlicherseits alle möglichen Rechtfertigungsgründe 
gesucht. Handelte es sich um jüngere Menschen, wurde 
konstatiert, daß ihrer Tat jugendliche Unreife und kei
nerlei politische Motive zugrunde gelegen hätten, ln 
anderen Fällen wurde den faschistischen Terroristen, 
wenn sie im Anschluß an eine nazistische Zusammen
kunft ihre Ausschreitungen begingen, mangelnde Zu
rechnungsfähigkeit infolge Alkoholgenusses zugute ge
halten. Sahen die Gerichte aber keine andere Möglich
keit, als zu einer Verurteilung solcher Täter zu kom
men, dann wurden die denkbar mildesten Strafen aus
gesprochen, deren Höchstmaß sechs Monate Gefängnis 
betrug, und diese Strafen dann oft noch nicht voll
streckt, sondern auf Bewährung ausgesprochen.

Die ideologische Haltung der Beamten des Preußi
schen Innenministeriums zu den antisemitischen Aus
schreitungen der immer dreister werdenden Faschisten 
kennzeichnete eine Veröffentlichung der „Zeitnotizen“ 
vom 21. September 1928 mit der Überschrift „Kein Ein
schreiten gegen Friedhofsschänder“.

Sie lautete:
„Anläßlich der immer wiederholten Verwüstungen 
von Judenkirchen durch Völkische — allein aus West
falen wurde am 19. September der sechzigste (!) Fall 
gemeldet — erhebt sich die Frage, ob sich die zustän
dige Stelle genügend um die Verhinderung solcher 
Taten bemüht.
Zwar laufen die Berichte im Preußischen Innenmini
sterium ein, aber sie werden dort nur im Pulte des 
Ministerialrats Herrn Schönner gesammelt, ohne daß 
dieser Beamte aus den sich häufenden Akten die 
Veranlassung zu irgendeinem Einschreiten nähme, 
während es bei der Eigenart dieser Verbrechen wahr
scheinlich ist, daß die Aussetzung einer Belohnung 
für Anzeigen Erfolge bringen würde.
Die Abneigung des Herrn Schönner, gegen die in 
Betracht kommenden Kreise etwas zu unternehmen, 
ist auch in seinem Ressort zu sehr bekannt, als daß 
die ihm nachgeordneten Beamten den Mut zu irgend
welchen Vorschlägen in dieser Richtung aufbrächten.“ 

In einer dienstlichen Stellungnahme vom 22. Septem
ber 1928 an den preußischen Innenminister bestreitet 
der genannte Ministerialrat Schönner die Berechtigung 
der ihm gemachten Vorwürfe mit folgenden Argumen
ten:

„Die ,Zeitnotizen‘ werden von dem Schriftsteller Mar
tin Sander herausgegeben. Dieser ist Strohmann für 
den in weiten Kreisen bekannten demokratisch-pazi
fistischen Schriftsteller Jakob Salomon, der unter dem 
Pseudonym Jakob schreibt. Seine Aufsätze zeigen 
starke Tendenzen zur kommunistischen Auffassung. 
Früher war er auch Mitarbeiter an der ,Menschheit‘ 
und der ,Weltbühne‘. Wegen eines Artikels in der 
,Weltbühne“ gegen die Reichswehr ist er, wie noch 
bekannt sein dürfte, im Frühjahr 1928 zu längerer 
Freiheitsstrafe verurteilt, neuerdings aber amnestiert 
worden.“

Auf diese Weise wurden durch betonte Zurückhaltung 
seitens der zuständigen Staatsorgane die judenfeind
lichen Aktionen der Nazis unmittelbar gefördert. Das 
Ergebnis dieser Haltung war, wie die Zeitung „Ger
mania“ am 21. Januar 1929 berichtet, die siebzigste 
Schändung jüdischer Friedhöfe.
Wie „unpolitisch“ diese Taten waren, zeigt die „Köl
nische Volkszeitung“ vom 4. Februar 1929, wonach die 
beiden festgestellten Schänder jüdischer Grabstätten 
freimütig bekannten, durch Lektüre nationalsozialisti
scher Schriften dazu angeregt worden zu sein.
Am 13. November 1928 zertrümmerten zwei Jugend
liche in Berlin-Köpenick auf dem jüdischen Friedhof 
mit Steinwürfen eine Anzahl von Grabtafeln und stie
ßen Grabsteine um. Das Verfahren wurde eingestellt, 
weil sich die Jugendlichen der Tragweite ihres Han
delns nicht bewußt gewesen seien.
In der Nacht vom 15. zum 16. Februar 1930 wurden mit 
festhaftender Anilinfarbe von fünf SA-Männern an der 
Synagoge in Berlin, Kottbusser Ufer 45/50, Nazi- 
Embleme und Losungen wie „Juda verrecke“, „Juda 
den Tod“, „Die Rache naht“ angeschmiert. Sie wurden 
deswegen am 23. Juni 1930 vom Schöffengericht Berlin- 
Mitte zu je fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Die 
Angeklagten legten Berufung ein, auf die das Land
gericht I Berlin die Strafen auf drei Monate Gefängnis 
herabsetzte und es dem Richter der ersten Instanz 
überließ, den Verurteilten auch noch Bewährungsfrist 
zuzubilligen.
Am 5. Oktober 1930 drangen in Essen fünf Faschisten 
während des Gottesdienstes in die Synagoge, unter
brachen durch Radau den Gottesdienst, schlugen die 
beiden Vorbeter blutig und setzten sich dann auf die 
Steinstufen, an denen sie ihre Taschenmesser wetzten 
und Drohungen wie „Juda verrecke“ und andere aus
stießen. Der Polizeipräsident von Essen berichtete zu 
diesem Vorfall am 24. Oktober 1930 an den Regierungs
präsidenten, daß die Täter auf freien Fuß gesetzt wor-
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